
ABDRUCK 

 

  ... 

 
 

 

 

Teilnehmergemeinschaft 
Klitzschen 
 
 
 

 

Flurbereinigungsverfahren Klitzschen 
 

Landkreis:     Nordsachsen 

Flurbereinigungsgemeinden:  Mockrehna und Stadt Torgau 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Teilnehmergemeinschaft Klitzschen hat den 1. Nachtrag zum Flurbereinigungsplan Klitz-

schen erstellt. Darin sind Änderungen der Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens Klitzschen 

zusammengefasst. Der 1. Nachtrag zum Flurbereinigungsplan wurde durch das Landratsamt 

Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung genehmigt. 

Den Beteiligten wird jeweils der sie betreffende Auszug des 1. Nachtrages zum Flurbereini-

gungsplan zugestellt. 

 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Klitzschen lädt die vom 1. Nachtrag betroffenen 

Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet sowie die Nebenbeteiligten 

am Verfahren der Flurbereinigung Klitzschen (§ 10 FlurbG) oder ihre gesetzlichen Vertreter und 

Bevollmächtigten hiermit zum  
 

Anhörungstermin zur Bekanntgabe des 

1. Nachtrages zum Flurbereinigungsplan Klitzschen 

gemäß § 60 Abs. 1 i. V. m. § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
 

Ort:   Landratsamt Nordsachsen 

  Dr.-Belian-Straße 4 

  04838 Eilenburg 

  Haus 4, Zimmer 152 b 

   

Zeit:      Freitag, 14. September 2018 um 10:00 Uhr 
 

ein. 

 

Ihre Teilnahme am Anhörungstermin ist nicht erforderlich, wenn Sie keine Auskünfte oder 

Erläuterungen zum 1. Nachtrag zum Flurbereinigungsplan wünschen.  

 

Zur Einsichtnahme für die von den Änderungen betroffenen Beteiligten wird der 1. Nachtrag 

zum Flurbereinigungsplan ausgelegt. 

 

 

Zeit der Auslegung:  ab 17. September 2018 für die Dauer von zwei Wochen 

 

Orte der Auslegung:   Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung,  

Dr. Belian- Straße 5, Zimmer 324, 04838 Eilenburg 

 

    Gemeinde Mockrehna 

  Unterdorf 4, 04862 Mockrehna 
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  Stadt Torgau 

  Markt 1, 04860 Torgau 

 

jeweils zu den allgemeinen Sprechzeiten 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen den 1. Nachtrag zum Flurbereinigungsplan kann nur innerhalb von zwei Wochen nach 

dem Anhörungstermin Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 

Niederschrift beim  

 

 Vorsitzenden des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Klitzschen 

 beim Landratsamt Nordsachsen 

 Dr.- Belian- Straße 5     

 04838 Eilenburg   

 

oder beim  

 

 Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung 

 Hausanschrift:    Postanschrift: 

 Dr.- Belian- Straße 5   04855 Torgau 

 04838 Eilenburg     

 

oder einem der weiteren Verwaltungsstandorte des Landratsamtes Nordsachsen  

 

 Schlossstraße 27, 04860 Torgau 

 Südring 17, 04860 Torgau 

 Fischerstraße 26, 04860 Torgau 

Dr.- Belian- Straße 4 und 5, 04838 Eilenburg 

Richard-Wagner- Straße 7a, 04509 Delitzsch 

 Friedrich- Naumann- Promenade 9, 04758 Oschatz 

  

einzulegen. 

 

Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. 

 

 

Eilenburg, den 17.07.2018 
 
 
gez. 

 

Szymanski 


